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(3) Die allgemeine Dienstaufsicht kann von der Landes
justizverwaltung dem Präsidenten des übergeordneten 
Landgerichts übertragen werden. Geschieht dies nicht, 
so ist, wenn das Amtsgericht mit mehreren Richtern be
setzt ist, einem von ihnen von der Landesjustizverwaltung 
die allgemeine Dienstaufsicht zu übertragen; ist die Zahl 
der Richter höher als fünfzehn, so kann die Dienstauf
sicht zwischen mehreren von ihnen geteilt werden.

(4) Jeder Amtsrichter erledigt die ihm obliegenden Ge
schäfte, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, als 
Einzelrichter.

Anm.: Vgl. hierzu Art. II der VO zur einheitlichen Regelung der Ge
richtsverfassung vom 20. März 1935 (RGBl. I S. 403).

§ 23
(betrifft Zivilsachen)

Zuständigkeit des Amtsgerichts.
§ 24 $ SO u. £ &

In Strafsachen sind die Amtsgerichte zuständig für:
1. Übertretungen;
2. Vergehen;
3. folgende Verbrechen:

a) die Verbrechen, die mit Gefängnis oder Festungs
haft oder mit Zuchthaus von höchstens zehn Jah
ren allein oder in Verbindung mit anderen Strafen 
oder mit Nebenfolgen bedroht sind, soweit für sie 
nicht das Reichsgericht zuständig ist; ausgenommen 
sind die Verbrechen des Meineids in den Fällen der 
§§ 153 bis 155 des Strafgesetzbuchs. Für die Be
stimmung der angedrohten Strafe bleibt der § 53 des 
Militärstrafgesetzbuchs außer Betracht;

b) die Verbrechen des Widerstandes im Falle des 
§ 119, der Falschmünzerei in den Fällen der

15'


	Zuständigkeit des Amtsgerichts.


